
 

Seite 1 von 3 

Landesgeschäftsstelle 
 
Schmidtstedter Str. 9 
D-99084 Erfurt 
 
Telefon: 0361.6547521 
Telefax: 0361.6547522 
E-Mail:  post@dbbth.de 
www.tbb-konkret.de 

   
tb

b-
ko

nk
re

t 

 

Ein Dienstposten kann mehreren Besoldungsgrup-
pen zugeordnet werden, wenn hierfür ein sachlicher 
Grund besteht 

 

28. Januar 2016 

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat anlässlich eines Kon-
kurrentenstreits die verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Dienst-
postenbündelung (sogenannte Topfwirtschaft im dienstrechtlichen Sinne) 
konkretisiert. Nach den Maßstäben des heute veröffentlichten Beschlusses 
erfordert die Dienstpostenbündelung einen sachlichen Grund, der insbeson-
dere in der „Massenverwaltung“ angenommen werden kann, wo Dienstpos-
ten in der Regel mit ständig wechselnden Aufgaben einhergehen.  

Der Dienstherr muss sich bewusst machen, welche Dienstposten von der Bün-
delung betroffen sind und welche Aufgaben in dieser Spannweite anfallen. Die 
Verfassungsbeschwerde in dem Konkurrentenstreit hat der Senat zurückge-
wiesen, weil die Dienstpostenbündelung im konkreten Fall verfassungsrecht-
lich zulässig ist und die angegriffene Entscheidung des Hamburgischen Ober-
verwaltungsgerichts den Beschwerdeführer nicht in seinen Rechten verletzt. 

Sachverhalt und Verfahrensgang: 

Die Bundesanstalt, bei der der Beschwerdeführer als Regierungsamtmann in 
der Besoldungsgruppe A 11 beschäftigt ist, hat Planstellen der Besoldungs-
gruppe A 12 zur Besetzung ausgeschrieben. Für die betroffenen Dienstposten 
hat die Bundesanstalt sogenannte Bündelstellen der Besoldungsgruppen A 11 
und A 12 eingerichtet, die es ermöglichen sollen, die Beamten auf ihren 
Dienstposten zu befördern. In der Anlassbeurteilung erhielt der Beschwerde-
führer die Beurteilungsstufe „gut“ mit der Punktzahl 13,1. Die drei im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren Beigeladenen erhielten die Beurteilungsstufe 
„gut“ mit der Punktzahl 13,6, die weiteren 13 Bewerber „voll befriedigend“ o-
der „gut“ mit Punktzahlen zwischen 12,6 und 13,3. Die Bundesanstalt beab-
sichtigt, die drei Beigeladenen zu befördern und hat hierzu die Zustimmung 
des Personalrats eingeholt. Der hiergegen gerichtete Eilrechtsschutzantrag 
des Beschwerdeführers hatte vor dem Verwaltungsgericht zunächst Erfolg, 
wurde vom Oberverwaltungsgericht jedoch abgewiesen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte eine einstweilige Anordnung erlassen, nach der die streit-
befangenen drei Beförderungsstellen bis zu einer Entscheidung über die Ver-
fassungsbeschwerde freizuhalten sind. 
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Wesentliche Erwägungen des Senats: 

1. Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachli-
chen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Art. 33 Abs. 2 GG dient zum einen 
dem öffentlichen Interesse der bestmöglichen Besetzung des öffentlichen Dienstes. Zum an-
deren trägt er dem berechtigten Interesse der Beamten an einem angemessenen beruflichen 
Fortkommen dadurch Rechnung, dass er ein grundrechtsgleiches Recht auf ermessens- und 
beurteilungsfehlerfreie Einbeziehung in die Bewerberauswahl begründet (Bewerbungsver-
fahrensanspruch). Die Ermittlung des - gemessen an den Kriterien der Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung - am besten geeigneten Bewerbers hat stets in Bezug auf das konk-
ret angestrebte Amt zu erfolgen. Maßgeblich ist insoweit der Aufgabenbereich des Amtes, 
auf den bezogen die einzelnen Bewerber untereinander zu vergleichen sind und anhand des-
sen die Auswahlentscheidung vorzunehmen ist. 

Nach Art. 33 Abs. 5 GG ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Ge-
schützt sind nur diejenigen Regelungen, die das Bild des Berufsbeamtentums in seiner über-
kommenen Gestalt maßgeblich prägen. Hierzu rechnen insbesondere der Alimentations-
grundsatz, das Laufbahnprinzip, der Anspruch des Beamten auf amtsangemessene Beschäfti-
gung und das Lebenszeitprinzip. Es gibt hingegen keinen hergebrachten Grundsatz des Be-
rufsbeamtentums, wonach mit einem höheren Statusamt (stets) auch eine höhere Funktion 
verbunden sein muss. 

2. Nach § 18 Satz 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) kann eine Funktion bis zu drei Ämtern 
einer Laufbahngruppe und in obersten Bundesbehörden allen Ämtern einer Laufbahngruppe 
zugeordnet werden. Diese Vorschrift genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen. 

a) Die Dienstpostenbündelung steht einer an Art. 33 Abs. 2 GG orientierten Auswahlent-
scheidung nicht entgegen. Auch ohne auf nur eine Besoldungsgruppe bezogene Dienstpos-
tenbewertung ist es grundsätzlich möglich, dass sich der Beurteiler oder der für die Auswahl-
entscheidung Zuständige einen Eindruck von dem Schwierigkeitsgrad der mit dem (gebün-
delt bewerteten) Dienstposten verbundenen Aufgaben verschafft und die im Einzelnen er-
brachten Leistungen würdigt. Dabei ist es eine zunächst den Fachgerichten vorbehaltene 
Frage, wie konkret die Darstellungen in einer dienstlichen Beurteilung sein müssen, damit 
diese ihre Funktion erfüllen kann. 

b) § 18 Satz 2 BBesG ist auch mit den Vorgaben des Art. 33 Abs. 5 GG vereinbar. Der Einsatz 
auf einem „gebündelten“ Dienstposten stellt grundsätzlich für Beamte in jedem der zugeord-
neten Statusämter eine amtsangemessene Beschäftigung dar. Allerdings darf der Anspruch 
auf amtsangemessene Beschäftigung auf diese Weise nicht entleert werden. Dieser Gefahr 
wird dadurch begegnet, dass dann, wenn ein Beamter die Verletzung dieses Anspruchs gel-
tend macht, auch ohne differenzierte Dienstpostenbewertung die tatsächlich anfallenden 
Aufgaben und deren Schwierigkeitsgrad ermittelt werden müssen. Wird die Dienstposten-
bündelung mit der wechselnden Schwierigkeit der Aufgaben begründet, muss sichergestellt 
sein, dass einem Beamten in einem höheren Statusamt nicht vornehmlich „Anfänger“aufga-
ben zugeteilt werden. 
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Ein Verstoß gegen das Alimentationsprinzip liegt nicht vor, da weder die Maßgeblichkeit des 
Statusamtes für die Besoldung noch die Abstufung der Bezüge entsprechend der unter-
schiedlichen Wertigkeit der Statusämter berührt werden. Ebenso wenig ist das Laufbahn-
prinzip berührt; eine Pflicht zur Durchstufung einer Laufbahn in nicht nur unterschiedliche 
Statusämter, sondern auch unterschiedliche Funktionsämter lässt sich diesem nicht entneh-
men. Auch das Lebenszeitprinzip wird nicht beeinträchtigt; insoweit unterscheidet sich die 
Dienstpostenbündelung wesentlich von der vom Bundesverfassungsgericht für verfassungs-
widrig erklärten Vergabe von Ämtern mit leitender Funktion im Beamtenverhältnis auf Zeit 
(vgl. BVerfGE 121, 205). 

3. Eine auf Grundlage von § 18 Satz 2 BBesG vorgenommene Dienstpostenbündelung unter-
liegt jedoch Grenzen, die sich wiederum aus den dargestellten verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen ergeben. Die Dienstpostenbündelung ist nur zulässig, wenn für sie ein sachlicher 
Grund besteht. Ein solcher sachlicher Grund kann insbesondere dann angenommen werden, 
wenn der von der Dienstpostenbündelung betroffene Bereich Teil der sogenannten „Mas-
senverwaltung“ ist, bei der Dienstposten in der Regel mit ständig wechselnden Aufgaben 
einhergehen. Der Dienstherr muss sich bewusst machen, welche Dienstposten von der Bün-
delung betroffen sind und welche Aufgaben in dieser Spannweite anfallen. Andernfalls be-
steht nicht die - für die Zulässigkeit einer Dienstpostenbündelung wiederum erforderliche - 
Möglichkeit einer angemessenen Leistungsbewertung. Von einer solchen Möglichkeit ist 
grundsätzlich auszugehen, wenn in die Bündelung höchstens drei Ämter derselben Lauf-
bahngruppe einbezogen werden. Werden mehr als drei Ämter einbezogen (vgl. § 18 Satz 2 
Alternative 2 BBesG), bedarf es dafür einer besonderen, nur in Ausnahmefällen denkbaren 
Rechtfertigung. Eine laufbahngruppenübergreifende Bündelung ist angesichts der unter-
schiedlichen Anforderungen an die Befähigung in aller Regel unzulässig. 

Fazit 

Das BVerfG hat damit seine Rechtsprechung zur Stellenbündelung konkretisiert. Nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 ThürBesG ist die Bündelung von Funktionen und Zuordnung bis zu 3 Ämtern 
zu einer Laufbahngruppe auch in Thüringen möglich. Nach den Maßstäben des heute veröf-
fentlichten Beschlusses erfordert diese Dienstpostenbündelung einen sachlichen Grund. Ein 
solcher sachlicher Grund soll insbesondere dann angenommen werden können, wenn der von 
der Dienstpostenbündelung betroffene Bereich Teil der sogenannten „Massenverwaltung“ ist, 
bei der Dienstposten in der Regel mit ständig wechselnden Aufgaben einhergehen. Das Urteil 
könnte für Teile der Landesverwaltung von Interesse sein.  
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